
Textliche Festsetzungen zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 
„Auf der Scheiwiese“, Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim im 
vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch 

Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „Auf der Scheiwiese“, in Kraft getreten 

am 07.09.1989 haben weiterhin Bestand, soweit sie nicht der vereinfachten Änderung 

unterliegen. Ergänzungen sind in blau aufgeführt, Festsetzungen die künftig nicht mehr 

Bestandteil des Bebauungsplans sind, werden durchgestrichen dargestellt. Für die 

weiterhin bestehenden Festsetzungen des alten Bebauungsplans gelten jeweils die 

seinerzeit gültigen Rechtsgrundlagen (nachfolgend aufgeführt Für die im Rahmen der 3. 

Änderung im vereinfachten Verfahren ergänzten Festsetzungen gelten die unter Nr. 10 

aufgeführten Rechtsgrundlagen in ihren dort angegebenen Fassungen. Die textlichen und 

zeichnerischen Festsetzungen der 1. und 2. Änderung des Bebauungsplans gelten 

unverändert, da diese außerhalb des Geltungsbereichs der 3. Änderung liegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dem Gewerbegebiet GE wird eine 
maximal zulässige Gebäudehöhe von 
10,0 m festgesetzt. Die Gebäudehöhe 
wird gemessen zwischen dem 
Straßenniveau bis zum Schnittpunkt 
der Außenkante des Gebäudes mit der 
Oberkante Dachhaut. 
Höhenbezugspunkt für das 
Straßenniveau ist die Hinterkante der 
das Grundstück erschließenden 
Straßenverkehrsfläche, gemessen in 
der jeweiligen Grundstücksmitte. Bei 
Eckgrundstücken ist der höher 
liegende Bezugspunkt maßgeblich. 

 

Im Gewerbegebiet GE sind 

gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO 

folgende unter  

§ 8 Abs. 2 BauNVO genannte 

zulässige Nutzungen nicht 

zulässig: 

1. Selbstständige 

Lagerhäuser,  

2. selbstständige Lagerplätze. 



 

 

 

 

 

 

 

7. Mindestgröße der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

Baugrundstücke mit einer Größe von weniger als 1.500 m² sind unzulässig. 

Im Gewerbegebiet GE sind 

gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO 

folgende unter  

§ 8 Abs. 3 BauNVO 

genannte, ausnahmsweise 

zulässige Nutzungen nicht 

zulässig: 

1. Vergnügungsstätten 

Im Gewerbegebiet GE sind 

gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO 

nicht zulässig: 

1. Schrotthändler, 

2. Schaustellerbetriebe, 

3. Freiflächen-

Photovoltaikanlagen, 

4. Autohändler. 

 

 



8. Vermerke (§ 9 Abs. 6a BauGB) 

Ein Teilbereich im Nordosten des Geltungsbereichs der 3. Änderung des Bebauungsplans liegt 
innerhalb eines gemäß § 76 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebiets (siehe Abbildung 1, Flurstück Nr. 96/2, 96/3 teilweise (tw.), 94/2 tw., 
127/4 tw., 174/1 tw.). Dabei handelt es sich um ein noch nicht festgesetztes Gebiet, das bei einem 
Hochwasserereignis überschwemmt wird, welches statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist. 
Dieses wird von der nach § 83 Abs. 1 LWG zuständigen Wasserbehörde (Struktur- und 
Genehmigungsdirektion (SGD) Nord) vorläufig gesichert und öffentlich bekannt gemacht. Die 
öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Staatsanzeiger Nr. 30 am 20.08.2018. Dieses 
Überschwemmungsgebiet im Sinne des § 76 Abs. 3 WHG wird im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 
6a BauGB vermerkt. 

Abbildung 1: Vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet und überschwem-
mungsgefährdetes Gebiet des Appelbachs gemäß Auskunft SGD Nord 
(Geltungsbereich der 3. Änderung schwarz umrandet, Abbildung 
unmaßstäblich) 

 

 

9. Hinweise 

Der Geltungsbereich liegt nahezu vollständig innerhalb des überschwemmungsgefährdeten 
Gebiets des Appelbachs. Gemäß Auskunft der SGD Nord handelt es sich dabei um Gebiete, die 
erst bei einem über 100-jährigen Hochwasser (Extremhochwasser) überschwemmt werden oder 
die bei Versagen von Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt werden können. Diese 
Gebiete sind nur nachrichtlich aufgezeigt und haben somit lediglich Warn- und Hinweisfunktion. 
Eine hochwasserangepasste Bauweise wird empfohlen. 
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10. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2582), zuletzt geändert am 
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11. Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) vom 14.07.2015 (GVBl. 2015 S. 127), zuletzt 
geändert am 27.03.2018 (GVBl. 2018 S. 55, 57) 
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